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BAUGRENZE § 23 BauNVO

III. DARSTELLUNGEN  (OHNE NORMCHARAKTER)

VORHANDENES GEBÄUDE

FLURSTÜCKSNUMMER

FLURSTÜCKSGRENZE

NUR DOPPELHÄUSER ZULÄSSIG § 22 BauNVO

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG § 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

PLANZEICHEN       ERLÄUTERUNGEN     RECHTSGRUNDLAGEN

I. FESTSETZUNGEN (ANORDNUNGEN NORMATIVEN INHALTS) § 9 BauGB, BauNVO

ZEICHENERKLÄRUNG

MAXIMALE GEBÄUDEHÖHE IN METERN ÜBER DER HÖHE § 16+18 BauNVO
DES ERDGESCHOSSFERTIGFUSSBODENS

MAXIMALE GRÖSSE DER GRUNDFLÄCHE DER BAULICHEN ANLAGEN § 16+19 BauNVO

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS § 9 Abs.7 BauGB
DES BEBAUUNGSPLANS

VERKEHRSBERUHIGTER BEREICH

PRIVATE GRÜNFLÄCHEN - ADVENTURE / GOLFANLAGE - § 9 Abs.1 Nr.15 BauGB

ANPFLANZEN VON BÄUMEN § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB

MAXIMALE TRAUFHÖHE IN METERN ÜBER DER HÖHE § 16+18 BauNVO
DES ERDGESCHOSSFERTIGFUSSBODENS

HÖHENPUNKT ÜBER NHN

VORGESCHLAGENE GRUNDSTÜCKSGRENZE

BEZEICHNUNG DER TEILGEBIETE

ERHALTUNG VON BÄUMEN § 9 Abs.1 Nr.25b BauGB

OFFENE BAUWEISE § 22 BauNVO

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE § 16+20 BauNVO

MIT GEH- UND FAHRRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN § 9 Abs.1 Nr.21 BauGB
ZUGUNSTEN DES SIELVERBANDES "DAGEBÜLLER-KÖGE"

FUSSGÄNGERBEREICH

WASSERFLÄCHEN § 9 Abs.1 Nr.16 BauGB

VERKEHRSGRÜN § 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

II. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN § 9 Abs.6 BauGB

FLÄCHEN FÜR ABWASSERBESEITIGUNG § 9 Abs.1 Nr.12 BauGB

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE § 9 Abs.1 Nr.4 BauGB

SONSTIGE SONDERGEBIETE MIT DER ZWECKBESTIMMUNG § 11 BauNVO
"FERIENHÄUSER"

SONSTIGE SONDERGEBIETE MIT DER ZWECKBESTIMMUNG § 11 BauNVO
"EINZELHANDEL / DIENSTLEISTUNGEN - VERSORGUNGSZENTRUM -"

STRASSENVERKEHRSFLÄCHEN § 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

PRIVATE VERKEHRSFLÄCHEN § 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF - FEUERWEHR - § 9 Abs.1 Nr.5 BauGB

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN - PARKANLAGE - § 9 Abs.1 Nr.15 BauGB

BESONDERER NUTZUNGSZWECK - ADVENTUREGOLF - § 9 Abs.1 Nr.9 BauGB

BEGRENZUNG DER ANBAUVERBOTSZONE ZUR L9 § 29 StrWG

STANDORT FÜR ABFALLBEHÄLTER § 9 Abs.1 Nr.4 BauGB

ABWEICHENDE BAUWEISE § 22 BauNVO

BEZEICHNUNG DER BAUFENSTER

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN, § 9 Abs.1 Nr.25a BauGB
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNG

UMGRENZUNG DER FLÄCHEN FÜR NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN
ODER FÜR VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ GEGEN SCHÄDLICHE § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB
UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES
BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZES

ÜBERDACHRUNGEN

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB
VON NATUR UND LANDSCHAFT

BEZEICHNUNG DER FLÄCHEN MIT PFLANZBINDUNGEN

MAXIMALE GRÖSSE DER GRUNDFLÄCHE DER DOPPELHAUSHÄLFTEN § 16+19 BauNVO

PARKANLAGE
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VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN NR. 21
DER GEMEINDE DAGEBÜLL

Entwurf
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ARCHITEKTURBÜRO

MAßSTAB  1 : 1000

TEIL A  -  PLANZEICHNUNG
Es gilt die BauNVO vom 21. November 2017
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. l Nr.6)

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 86 der Landesbauordnung (LBO) für Schleswig - Holstein jeweils in der z. Zt. gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Dagebüll vom . . . . . . . . . . . . . . . . folgende Satzung über den vorhabenbezogenen Bebaungsplan Nr. 21 für das Gebiet "unmittelbar am Kreisel, zwischen Nordseestraße und Fährhafenstraße", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

SATZUNG DER GEMEINDE DAGEBÜLL, KREIS NORDFRIESLAND, ÜBER DEN VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 21 FÜR DAS GEBIET "UNMITTELBAR AM KREISEL, ZWISCHEN NORDSEESTRASSE UND FÄHRHAFENSTRASSE"

VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 09. September 2020. Die ortsübliche

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln vom . . . . . . . . . . . . . . .
bis . . . . . . . . . . . . . . . erfolgt. Der Inhalt der Bekanntmachung wurde unter www.amt-suedtondern.de zusätzlich ins Internet
eingestellt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 05. Juli 2023 durchgeführt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 1
i. V. m. § 3 Abs. 1 BauGB am 20. Dezember 2021 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

4. Die Gemeindevertretung hat am . . . . . . . . . . . . . . . den Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 mit
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B) und die Begründung haben in der Zeit vom . . . . . . . . . . . . bis einschließlich . . . . . . . . . . . . während der
Öffnungszeiten nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht werden
können, am . . . . . . . . . . . . durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln vom . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . ortsüblich
bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Abs. 2 BauGB
auszulegenden Unterlagen wurden unter www.amt-suedtondern.de zur Beteiligung der Öffentlichkeit zusätzlich ins Internet
eingestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gem. § 4 Abs. 2
BauGB mit Schreiben vom . . . . . . . . . . . . . . . zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Dagebüll, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siegel Amtsdirektor

7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen sowie
Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßgerecht dargestellt sind.

Rendsburg, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
               Siegel    Öffentl. best. Verm. -Ing.

8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange am . . . . . . . . . . . . . . . . . geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Gemeindevertretung hat den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 21, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B) am . . . . . . . . . . . . . . . . . . als Satzung beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt.

Dagebüll, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siegel Amtsdirektor

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und
ist bekannt zu machen.

Dagebüll, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siegel Bürgermeister

11. Der Beschluss des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 durch die Gemeindevertretung sowie Internetadresse der
Gemeinde und Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während der
Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am . . . . . . . . .
. . . . . . . durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln vom . . . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . . . . ortsüblich bekannt
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und
von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die
Möglichkeit, Entschädigungsansprüchen geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen
worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . in Kraft getreten.

Dagebüll, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siegel Amtsdirektor

VB-Plan Nr. 21

LAGEPLAN

TEIL  B  -  TEXT
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
§ 9 BauGB, BauNVO

1) Vorhaben- und Erschließungsplan
§ 12 (3) und (3a) i.V.m § 9 (2) BauGB

Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Gemäß §
12 Abs. 3a BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 2 sind im Rahmen der festgesetzten Nutzung nur die
Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

2) Art und Maß der baulichen Nutzung
§ 9 (1) 1 BauGB

2.1 Das festgesetzte Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einzelhandel / Dienstleistung
-Versorgungszentrum- dient der Unterbringung von Anlagen und Einrichtungen zum Verkauf von
Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs (periodischer Bedarf), einem Bäderkaufhaus
(aperiodischer Bedarf), Gastronomiebetrieben, Dienstleistungsbetrieben, einer Tankstelle und den
zulässigen Nutzungen dienende Wohnungen für Betriebsinhaber und Mitarbeiter nach Maßgabe der
nachfolgenden Textziffern 2.1.1 bis 2.1.4 sowie den erforderlichen Stellplätzen einschließlich von
Flächen für Ladeinfrastruktur elektrisch betriebener Fahrzeuge.

2.1.1 Zulässig innerhalb des Baufeldes 1 sind nur

a) ein Vollsortiment-Lebensmittelmarkt mit einer maximalen Verkaufsfläche von 1.200 m²,

b) eine Bäckerei / Café mit einer maximalen Verkaufsfläche von 120 m² sowie

c) die zugeordneten Einrichtungen für die Lagerhaltung, für die Verwaltung und Unterhaltung des
angesiedelten Betriebes.

2.1.2 Zulässig innerhalb des Baufeldes 2 sind nur

a) Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe,

b) die zugeordneten Einrichtungen für die Lagerhaltung, für die Verwaltung und Unterhaltung der
angesiedelten Betriebe sowie

c) nur oberhalb des Erdgeschosses maximal 4 Wohnungen ausschließlich als alleinige Wohnung und
Hauptwohnung (Dauerwohnung) für Betriebsinhaber und Mitarbeiter der angesiedelten Betriebe
oder Personen, die ihren Lebensmittelpunkt in der Gemeinde Dagebüll haben.

2.1.3 Zulässig innerhalb des Baufeldes 3 sind nur

a) ein Bäderkaufhaus mit einer maximalen Verkaufsfläche von 799 m²,

b) die zugeordneten Einrichtungen für die Lagerhaltung, für die Verwaltung und Unterhaltung der
angesiedelten Betriebe sowie

c) nur oberhalb des Erdgeschosses maximal 8 Wohnungen ausschließlich als alleinige Wohnung und
Hauptwohnung (Dauerwohnung) für Betriebsinhaber und Mitarbeiter der angesiedelten Betriebe
oder Personen, die ihren Lebensmittelpunkt in der Gemeinde Dagebüll haben.

Folgende Warensortimente mit den entsprechenden maximalen sortimentsspezifischen
Verkaufsflächenanteilen sind zulässig.

Sortiment Maximale Verkaufsfläche
Bekleidung/Textilien 325 m²
Schuhe/Lederwaren   40 m²
Sportartikel   85 m²
Spielwaren   30 m²
Bücher/Zeitschriften/Schreibwaren   25 m²
GPK/Haushaltswaren/Geschenkartikel   85 m²
Parfümerie   25 m²
Bettwaren/Kurzwaren   35 m²
Aktionswaren/Sonderposten 135 m²
Kassenzone   30 m²

2.1.4 Zulässig innerhalb des Baufeldes 4 sind nur

a) Gebäude, Überdachungen und Freiflächen für eine Tankstellennutzung einschließlich eines
Verkaufsshops sowie

b) die zugeordneten Einrichtungen für die Lagerhaltung, für die Verwaltung und Unterhaltung des
angesiedelten Betriebes.

2.2 Im festgesetzten Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einzelhandel / Dienstleistungen
-Versorgungszentrum- darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO die maximal zulässige Grundfläche von
4.300 m² (Baufelder 1 bis 4) durch die Grundflächen der Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO
(Stellplätze und Zufahrten, Wegeflächen, Zufahrt zur Anlieferung) bis zu einer maximal überbaubaren
Grundstücksfläche von 11.500 m² überschritten werden.

2.3 Das im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einzelhandel / Dienstleistungen
-Versorgungszentrum- innerhalb der Baufenster 1 bis 4 festgesetzte Maß für die maximal überbaubare
Grundstücksfläche gilt für die Summe der baulichen Anlagen innerhalb des jeweils festgesetzten
Baufeldes.

Die Baugrenzen der festgesetzten Baufelder 1 bis 3 dürfen durch Überdachungen (Vordächer) bis zu
einer maximalen Tiefe von 2,50 m überschritten werden.

2.4 Das festgesetzte Sondergebiet (Teilgebiete 1 und 2), das der Erholung dient, mit der
Zweckbestimmung -Ferienhäuser- dient zu Zwecken der Erholung, dem touristisch genutzten,
ferienmäßigen Wohnen und den dazugehörigen Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des
Gebietes und zur Freizeitgestaltung, die das Freizeitwohnen nicht wesentlich stören. Zulässig sind nur

a) Ferienhäuser,

b) Gemeinschaftseinrichtungen und -anlagen für die Freizeitgestaltung sowie die Versorgung und
Unterhaltung der Ferienhäuser sowie

c) Stellplätze für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf.

2.5 Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes (Teilgebiete 1 und 2), das der Erholung dient, mit der
Zweckbestimmung -Ferienhäuser- gilt die festgesetzte maximal überbaubare Grundfläche in den
vorgegebenen Baufeldern je Grundstück.

Die zulässige Grundfläche darf gem. § 19 Abs. 4, Satz 2 BauNVO durch bauliche Anlagen gem. § 19
Abs. 4 Satz 1 BauNVO bis zu 60 % überschritten werden. Basis für die Ermittlung der zulässigen
Überschreitung ist der in der Planzeichnung jeweils festgesetzte Wert für die maximal überbaubare
Grundfläche.

2.6 Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes (Teilgebiete 1 und 2), das der Erholung dient, mit der
Zweckbestimmung -Ferienhäuser- darf die festgesetzte maximal überbaubare Grundfläche
ausschließlich zugunsten von an das Hauptgebäude angebauten Geräte- oder Abstellräumen,
vollverglasten Wintergärten und unselbständigen offenen oder überdeckten Terrassen um maximal 20
m² je Doppelhaushälfte erhöht werden.

Offene, an das Gebäude angrenzende unselbständige Terrassen dürfen die festgesetzten Baugrenzen
bis maximal 3,0 m überschreiten.

2.7 Innerhalb der festgesetzten privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Adventure-Golf“ sind ein
der Nutzung und Unterhaltung der Einrichtung dienendes Gebäude innerhalb der Baufläche mit
besonderem Nutzungszweck nach Maßgabe der in der Planzeichnung getroffenen Festsetzungen
sowie die Spielbahnen des Adventure-Golfplatzes einschließlich erforderlicher Wege- und Platzflächen
bis zu einer maximalen Flächenversiegelung von insgesamt 1.000 m² zulässig.

2.8 Innerhalb der festgesetzten Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ sind
Anlagen und Einrichtungen zulässig, die der Feuerwehr sowie der Sicherung des Brandschutzes
dienen.

Neben den Funktionsräumen (Fahrzeughalle, Geräteräume) sind zudem Sozialräume, Schulungs- und
Seminarräume sowie Stellplätze zulässig soweit sie der Hauptnutzung räumlich und funktional
zugeordnet sind.

2.9 Innerhalb der festgesetzten Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ gilt die
festgesetzte maximal überbaubare Grundfläche für die Summe der baulichen Anlagen in dem
vorgegebenen Baufeld.

2.10 Innerhalb der festgesetzten Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ darf die
festgesetzte Grundfläche von 300 m² gemäß § 19 (4) Satz 3 BauNVO durch bauliche Anlagen gemäß §
19 (4) Satz 1 BauNVO bis zu einer maximalen Größe der überbaubaren Grundfläche von 1.300 m²
überschritten werden.

2.11 Innerhalb des im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einzelhandel / Dienstleistungen
-Versorgungszentrum- zwischen Baufeld 1 und Baufeld 2 festgesetzten Baufensters ist eine bauliche
Verbindung in Form einer Überdachung oder Pergola mit einer maximalen Höhe der baulichen Anlage
von 7,0 m über NHN (Normal-Höhen-Null) zulässig.

2.12 Innerhalb der als öffentliche Grünfläche festgesetzten Fläche westlich des Kreisverkehrs der L 9 mit der
Nordseestraße ist eine Nutzung und Gestaltung als Aufstellfläche für Objekte zulässig. Die maximale
Flächenversiegelung darf 150 m² nicht überschreiten.

3) Bauweise
§ 9 (1) 2 und 2a BauGB, § 22 (4) BauNVO

Für das Baufenster 3 des festgesetzten Sonstigen Sondergebietes wird eine abweichende Bauweise gemäß
§ 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Innerhalb der festgesetzten überbaubaren Fläche dürfen Gebäude auch mit
Gebäudelängen über 50,0 m errichtet werden.

4) Höhe der baulichen Anlagen
§ 9 (2) BauGB, § 16 + 18 BauNVO

4.1 Im gesamten Plangebiet darf die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens der innerhalb der
überbaubaren Flächen zulässigen Hauptgebäude eine Höhe von 2,00 m über NN (Normal Null) nicht
überschreiten.

4.2 Die in der Planzeichnung Teil A festgesetzten maximal zulässigen Trauf- und Gebäudehöhen der
Hauptgebäude sind auf die tatsächliche Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens bezogen, gemessen
von der Oberkante. Als Gebäudehöhe gilt der obere Abschluss des Gebäudes.

4.3 Innerhalb der Teilgebiete 1 und 2 des festgesetzten Sondergebietes, das der Erholung dient, dürfen die
festgesetzten Gebäudehöhen durch Abgas- und Lüftungsschornsteine sowie sonstige technische
Anlagen um maximal 1,00 m überschritten werden.

4.4 Innerhalb des festgesetzten Sonstigen Sondergebietes dürfen die festgesetzten Gebäudehöhen durch
Bauelemente zur Gewinnung von Solarenergie um maximal 0,50 m und durch Abgas- und
Lüftungsschornsteine sowie sonstige technische Anlagen um maximal 1,50 m überschritten werden.

4.5 Die Höhe der Überdachung von Stellplätzen innerhalb der hierfür festgesetzten Fläche innerhalb des
festgesetzten Sonstigen Sondergebietes darf eine maximale Höhe von 8,0 m über NHN
(Normal-Höhen-Null) nicht überschreiten.

5) Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen
§ 9 (1) 4 + 22 BauGB, § 12, 14 + 23 Abs. 5 BauNVO

5.1 Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und innerhalb der hierfür
festgesetzten Flächen als offene oder überdachte Stellplätze zulässig. Garagen sind unzulässig.

In den nördlichen und östlichen, unmittelbar an die Verkehrsfläche der L 9 sowie an die private
Grünfläche mit der Zweckbestimmung -Adventure-Golf- angrenzenden Randbereichen der
festgesetzten Fläche für Stellplätze sind Garagen und überdachte Stellplätze unzulässig.

5.2 Nebenanlagen zur Abfallbeseitigung sowie Anlagen, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizität,
Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, sind -mit Ausnahme der
festgesetzten Grünflächen sowie der mit Geh- und Fahrrechten belegten Flächen- im gesamten
Plangebiet zulässig.

6) Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
§ 9 (1) 23 BauGB

Innerhalb des festgesetzten Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Einzelhandel /
Dienstleistung -Versorgungszentrum- dürfen fossile Brennstoffe für die Wärme- und Warmwasserversorgung
nicht verwendet werden.

7) Grünordnerische Festsetzungen
§ 9 (1) 15, § 9 (1) 20, § 9 (1) 25 a + b BauGB

7.1 Die in der Planzeichnung als zu erhaltend und neu herzustellend festgesetzten Anpflanzungen sind
dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang der Gehölze sind gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Es
sind Gehölze aus heimischer Anzucht zu verwenden.

7.2 Innerhalb der im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einzelhandel / Dienstleistungen
-Versorgungszentrum- festgesetzten Stellplatzfläche ist zu deren Gliederung je angefangene 5
Stellplätze mindestens ein Laubbaum als Hochstamm entsprechend der Artenliste zu pflanzen. Die
Bäume sind als Hochstämme mit folgenden Mindestqualitäten anzupflanzen: 3 x verpflanzt, mit Ballen,
Stammumfang 18-20 cm gemessen in 1,00 m Höhe. (Hinweis: Artenliste im Umweltbericht als
Bestandteil der Begründung)

Im Kronenbereich eines jeden Laubbaumes ist ein durchwurzelbarer Raum von mindestens 12 m³ bei
einer Mindestgröße für die offene Vegetationsfläche von 4,0 m² m herzustellen. Die offene
Vegetationsfläche ist bei Bedarf gegen das Befahren mit Kraftfahrzeugen zu sichern.

Die vorgenannte Vorgabe gilt nicht für Stellplatzflächen, die überdacht ausgeführt werden.

7.3 Die als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
festgesetzte öffentliche Grünfläche entlang der festgesetzten Wasserfläche ist naturnah als arten- und
krautreiche Wiesenfläche (Blühwiese) zu entwickeln.

Der Oberboden ist zu lockern. Soweit erforderlich sind aufgrund des hohe Kleigehaltes
bodenverbessernde Maßnahmen vorzunehmen. Anschließend ist das Saatgut aufzubringen und für 4-6
Wochen regelmäßig zu wässern. Die Fläche ist einmal jährlich ab Juli zu mähen und das Mahdgut
abzutragen. Es ist zertifiziertes Regio-Saatgut aus dem Nordostdeutschen Tiefland zu verwenden.

An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten sind Baumpflanzungen entsprechend der
Artenliste und Mindestqualitäten entsprechend der Textziffer 7.2 vorzunehmen.

Folgende Maßnahmen sind auf der Fläche unzulässig:

- Verwendung von Schädlings- oder Unkrautvernichtungsmitteln sowie sonstiger Biozide,

- Einsatz Düngemittel jeglicher Art (einschließlich Klärschlamm, Gülle, Festmist, Gärreste usw.),

- Umbruch der Fläche,

- Verdichtung des Bodens durch Befahren mit schwerem Gerät.

7.4 Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche ist ein Stillgewässer mit einer Mindestgröße
von 3.300 m² anzulegen. Das Stillgewässer ist mit unterschiedlichen Wassertiefen auszugestalten. Das
Gewässer muss Richtung Osten, wo die Einleitung aus dem Muldensystem einsetzt, flach auslaufen,
um hier eine ausgedehnte Flachwasserzone zu erreichen.

Für die Flachwasserzone, die den Bereich östlich der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche mit der
Zweckbestimmung -Fußgängerbereich- umfasst, ist ein Gefälle von 1:10 vorzusehen, d.h. pro Meter
wird die Böschung um 10 cm abgeflacht. In diesem Bereich ist eine zusätzliche natürliche Klärung des
aufgefangenen Niederschlagswassers durch Pflanzen vorzusehen.

Im Bereich westlich der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung
-Fußgängerbereich- muss die Uferböschung (+1,40 m NHN) gleichmäßig im Verhältnis 1:4 abfallen,
das heißt pro Meter wird die Böschung um 40 cm bis auf eine Tiefe von 1,60 m (-0,20 m NHN)
abgeflacht. Die Tiefwasserzone muss eine Wassertiefe von maximal 2,50 m (-1,10 m NHN) erreichen.
In keinem Fall darf die Kleischicht im Boden durchbrochen werden.

Der Einlaufbereich ist mit Steinschüttungen und Erosionsschutzmatten zu sichern.

Im Uferbereich sind Strukturelemente (Steinhaufen, Holzhaufen) anzulegen und eine punktuelle
Initialpflanzung vorzunehmen. Es sind heimische Arten zu verwenden (Sumpfdotterblume oder
Sumpfiris für Flachwasserbereich, Laichkraut oder Tausendblatt für Tiefwasserzone). Vorzugsweise
sind die Pflanzen aus der Region bzw. Umgebung zu beziehen.

Das Gewässer muss mit einer gesicherten Wasserführung von Februar bis Juli ausgestattet sein.

Technische Verbauungen sind mit Ausnahme der Zu- und Abläufe zum Gewässer unzulässig.

7.5 Innerhalb der festgesetzten privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung -Adventure-Golf- sind auf
den nicht durch bauliche Nutzungen (Gebäude, Spielbahnen, Wege) belegten Flächen
Baumpflanzungen in Kombination mit Strauchpflanzungen gemäß der Artenliste und Rasenflächen
anzulegen. Die Rasenflächen sind gärtnerisch zu gestalten, zu pflegen und zu erhalten.

Es sind mindestens 15% der Flächen mit Sträuchern gemäß Artenliste zu bepflanzen. Die Sträucher
sind mit folgenden Mindestqualitäten anzupflanzen: 2 x verpflanzt, 60/100 cm. Hinsichtlich festgesetzter
Baumpflanzungen sind die Mindestqualitäten entsprechend der Textziffer 7.2 zu verwenden.

Der Einsatz von Pestiziden ist unzulässig.

7.6 Die festgesetzten öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung -Parkanlage- sind mit arten- und
krautreichem Saatgut zu begrünen. Die Flächen sind maximal 2 mal im Jahr ab Juli zu mähen, das
Mahdgut ist abzufahren. Der Einsatz von Düngemitteln ist unzulässig.

Innerhalb der festgesetzten Fläche P 1 zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen entlang der nördlichen und nordwestlichen Grenze der festgesetzten öffentlichen
Grünfläche am südöstlichen Rand des Plangebietes ist ein Wall mit einer Mindesthöhe von 1,00 m
anzulegen und mit standortgerechten und heimischen Bäumen und Sträuchern entsprechend der
Artenlisten mit einem Pflanzabstand von 1,0 m zueinander zu bepflanzen.

Die verbleibenden Flächen sind in Kombination mit Strauchpflanzungen zu begrünen. Es sind
mindestens 15% der Grünfläche gemäß Artenliste zu bepflanzen. Die Sträucher sind mit folgenden
Mindestqualitäten anzupflanzen: 2 x verpflanzt, 60/100 cm.

An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten sind Baumpflanzungen entsprechend der
Artenliste und mit den Mindestqualitäten entsprechend der Textziffer 7.2 vorzunehmen.

7.7 Innerhalb der festgesetzten Fläche P 2 zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen entlang der nordöstlichen Grenze der festgesetzten privaten Grünfläche mit der
Zweckbestimmung -Adventure-Golf- ist eine einreihige Heckenbepflanzung mit einem Pflanzabstand
von 1,0 m zueinander vorzusehen. Die Sträucher der Hecke sind gemäß Artenliste und mit folgenden
Mindestqualitäten: 2 x verpflanzt, 60/100 cm zu pflanzen.

7.8 Die Durchlässigkeit des Bodens ist nach baubedingter Verdichtung auf allen nicht überbauten Flächen
wiederherzustellen.

Alle Grundstücksflächen, die nicht von Gebäuden, Wegen oder Parkplätzen in Anspruch genommen
werden sind gärtnerisch zu gestalten oder der natürlichen Entwicklung zu überlassen.

8) Von der Bebauung freizuhaltende Flächen
§ 9 (1) 10 BauGB

Innerhalb der Flächen der festgesetzten Sichtdreiecke sind bauliche Nutzungen jeglicher Art unzulässig. Die
Sichtfelder müssen zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe über Fahrbahnoberkante von ständigen
Sichthindernissen, parkenden Kraftfahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs freigehalten werden.

9) Lärmschutz
§ 9 (1) 24 BauGB

9.1 Im in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereich mit der Bezeichnung LPB III ist zur Einhaltung
unbedenklicher Innenraumpegel in schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1:2018-01
(Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen) das erforderliche gesamte
Bau-Schalldämmmaß der Außenbauteile für Außenfassaden gemäß Abschnitt 7.1 der DIN
4109-1:2018-01 vorzusehen.

Die Schalldämmmaße sind durch alle Außenbauteile eines Raumes gemeinsam zu erfüllen und in
Abhängigkeit des Verhältnisses der Außenwandfläche zur Grundfläche gegebenenfalls mit
Korrekturfaktoren zu versehen (siehe DIN 4109-2, Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische
Nachweise der Erfüllung der Anforderungen).

Die Berechnung des zu erbringenden bewerteten Schalldämmmaßes der Umfassungsbauteile eines
Raumes ist jeweils für das tatsächliche Objekt durch einen Sachverständigen (Architekt, Bauphysiker)
zu berechnen.

Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen Sachverständigen
nachgewiesen wird, dass andere Maßnahmen gleichwertig sind.

9.2 Entlang des in der Planzeichnung festgesetzten Bereiches am südöstlichen Rand des Baufeldes 3
innerhalb des festgesetzten Sonstigen Sondergebietes ist eine mindestens 3,0 m hohe
Lärmschutzwand zu errichten.

Die Lärmschutzwand ist Fugendicht an das Gebäude anzuschließen und mit einer Mindestlänge von
3,00 m auszubilden. Bei Errichtung einer Lärmschutzwand sind geeignete Materialien zu verwenden,
die eine Dichtigkeit und Langlebigkeit der Abschirmungen gewährleisten. Zur Gewährleistung einer
wirksamen Schalldämmung muss das Gewicht der Lärmschutzwand mindestens 20 kg/m² betragen.
Die Luftschalldämmung muss mindestens der Gruppe B3 [DLR 25 bis 34 dB] entsprechen. An die
Oberfläche der Lärmschutzwand sind keine besonderen Anforderungen zu stellen. Sie darf
reflektierend sein, d.h. nach Gruppe A1 [DLa <4 dB] der Schallabsorption nach DIN EN 1793-1.

9.3 Zur Erfüllung des aktuellen Standes der Technik sind innerhalb des festgesetzten Sonstigen
Sondergebietes lärmarme Einkaufswagen (d.h. mit schwingungsgedämpften Rollen) mit Kunststoffkorb
vorzusehen.

9.4 Einkaufswagensammelboxen innerhalb des festgesetzten Sonstigen Sondergebietes sind zur
Abschirmung der Emissionen beim Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen mit seitlichen
Lärmschutzwänden mit fugendichtem Anschluss an die Überdachung zu errichten.

9.5 Die Fahrgassen der Stellplatzanlage innerhalb des festgesetzten Sonstigen Sondergebietes sind in
Asphalt oder in ebenem Pflaster herzustellen. Als eben gilt ein Pflaster, wenn die Summe aus Fuge und
Fase ≤ 9 mm beträgt.

9.6 Fahnenmasten sind entsprechend des aktuellen Standes der Technik mit innenliegenden
Hissvorrichtungen mit einem freibeweglichen Kragarm auszubilden. Die Fahnen sind in der Regel durch
außen liegende Gewichte beschwert, so dass impulshaltige Geräusche beim Schlagen des Gewichtes
gegen die Aluminiumpfosten entstehen können. Bei der Befestigung der Fahnen an den Fahnenmasten
sind diese Geräusche auszuschließen, z.B. durch Gummiummantelung des Gewichtes oder
vergleichbare Maßnahmen.

10) Nachrichtliche Übernahmen
§ 9 (6) BauGB

10.1 Entlang der anbaufreien Strecke der L 9 (Fährhafenstraße) gilt:

a) die 20,0 m tiefe Bauverbotszone gemäß § 29 StrWG (Straßen- und Wegegesetz des Landes
Schleswig-Holstein), gemessen vom äußeren Rand der befestigten, für den Kraftfahrzeugverkehr
bestimmten Fahrbahn der L 9 und

b) die 40,0 m tiefe Baubeschränkungszone gemäß § 30 StrWG (Straßen- und Wegegesetz des
Landes Schleswig-Holstein), gemessen vom äußeren Rand der befestigten, für den
Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn der L 9.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
§ 9 (4) BauGB, § 86 LBO

11) Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen und der Werbeanlagen
§ 86 (1) 1 LBO

Sondergebiete, die der Erholung dienen (Ferienhäuser)
11.1 Die Gestaltung der Fassaden der Hauptgebäude ist nur in rotem Verblendmauerwerk zulässig.

Für Teilflächen der Fassaden bis zu einem maximalen Flächenanteil je Fassadenseite von 20% ist
auch eine Holzverkleidung aus flachen Brettern oder Bohlen zulässig. Anstriche der Holzverkleidungen
sind mit einer farblosen Lasur auszuführen. Die Verwendung von Leucht- und Signalfarben ist
unzulässig.

Für die Gestaltung von untergeordneten Fassadenelementen (z.B. Tür- und Fensterlaibungen,
Schmuckelemente) dürfen auch andere Baumaterialien und Farben verwendet werden.

11.2 Die Gestaltung der Fassaden von Nebenanlagen hat in Material und Farbe der Gestaltung des
zugeordneten Hauptgebäudes zu entsprechen.

Zulässig ist auch die Gestaltung mit einer Holzverkleidung aus flachen Brettern oder Bohlen.

Anstriche der Holzverkleidungen sind mit einer farblosen Lasur auszuführen. Die Verwendung von
Leucht- und Signalfarben ist unzulässig.

11.3 Als Dachform der Hauptgebäude sind nur symmetrische Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächer
zulässig. Die Dachneigung der Hauptdachfläche darf 45° bis 55° betragen.

11.4 Die Dächer der Hauptgebäude sind als Reetdach auszubilden.

11.5 Dachgauben und Dachaufbauten sind nur in einer Gesamtlänge von insgesamt maximal 50 % der
Gebäudelänge und einer Einzellänge von maximal 4,00 m zulässig und müssen untereinander und zu
den seitlichen Dachabschlüssen einen Abstand von mindestens 1,50 m einhalten.

Bei der Ausbildung von Zwerchgiebeln oder Zwerchhäusern als Sonderform der Dachaufbauten
(Übergiebelung in der Fassadenebene) oder von Risaliten mit Übergiebelung (z.B. Friesengiebel)
dürfen diese eine maximale Breite von 40 % der traufseitigen Gebäudelänge nicht überschreiten.

Für Dachaufbauten dürfen auch andere Dachneigungen verwendet werden. Eine maximale
Dachneigung von 60° darf jedoch nicht überschritten werden. Dacheinschnitte sind unzulässig.

11.6 Solaranlagen auf Dachflächen und Kleinwindkraftanlagen sind unzulässig.

Sonstiges Sondergebiet
11.7 Die Gestaltung der Fassaden der Hauptgebäude ist nur in rotem Verblendmauerwerk zulässig.

Für Teilflächen der Fassaden bis zu einem maximalen Flächenanteil je Fassadenseite von 20% ist
auch eine Holzverkleidung aus flachen Brettern oder Bohlen zulässig. Anstriche der Holzverkleidungen
sind mit einer farblosen Lasur auszuführen. Die Verwendung von Leucht- und Signalfarben ist
unzulässig.

Für die Gestaltung von untergeordneten Fassadenelementen (z.B. Tür- und Fensterlaibungen,
Schmuckelemente) dürfen auch andere Baumaterialien und Farben verwendet werden.

11.8 Die Dächer der Hauptgebäude sind als Flachdächer und Satteldächer auszubilden. Die Dachneigung
der geneigten Dachflächen der Hauptdachflächen darf 25° bis 35° betragen.

11.9 Die Flachdächer der Hauptgebäude sind als Gründach auszubilden und die geneigten Dachflächen
sind mit Dachsteinen in den Farbtönen Rot, Rotbraun oder Anthrazit einzudecken.

Dachsteine mit hochglänzenden Oberflächen sind unzulässig.

11.10 Die Verwendung von Bauelementen zur Gewinnung von Solarenergie (Solaranlagen) ist ausschließlich
auf den Dachflächen und an den Fassaden der Hauptgebäude sowie auf Stellplatzüberdachungen
zulässig.

Auf den Dachflächen der Hauptgebäude müssen die Solaranlagen zu den seitlichen Rändern der
Hauptdächer einen Mindestabstand von 0,75 m einhalten.

11.11 Sonstige technische Anlagen auf den Dachflächen müssen zu den seitlichen Rändern der
Hauptdächer einen Mindestabstand von 1,25 m einhalten.

11.12 Die Oberkanten von Werbeanlagen, die mit den Gebäuden fest verbunden sind, dürfen die Traufhöhe
bzw. Attika der Gebäude nicht überschreiten.

Bei Werbeanlagen an Gebäuden darf eine maximale Ansichtsgröße von 5,00 m² nicht überschritten
werden.

11.13 Freistehende Werbeanlagen sind nur im Bereich der Zufahrt von der L 9 zum Sonstigen Sondergebiet
zulässig. Zulässig ist maximal eine freistehende Werbeanlage als Werbetafel mit einer maximalen
Einzelgröße von 6,0 m² und einer maximalen Höhe von 5,00 m.

Bezugspunkt für die festgesetzte Höhe der Werbeanlage ist die Höhe der Mittelachse der öffentlichen
Verkehrsfläche im Bereich des Aufstellortes.

11.14 Für die Nutzungen in den Baufeldern 1 und 3 sind je Betrieb maximal drei freistehende Fahnenmasten
als Werbeträger zulässig. In den Baufeldern 2 und 4 ist je Betrieb maximal ein freistehender
Fahnenmast als Werbeträger zulässig

11.15 Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind nicht zulässig.

11.16 Fremdwerbung ist unzulässig.

Adventure-Golf
11.17 Die Gestaltung der Fassaden der Hauptgebäude ist nur in rotem Verblendmauerwerk oder mit einer

Holzverkleidung aus flachen Brettern oder Bohlen zulässig. Anstriche der Holzverkleidungen sind mit
einer farblosen Lasur auszuführen. Die Verwendung von Leucht- und Signalfarben ist unzulässig.

11.18 Die Dächer der Hauptgebäude sind als Flachdächer auszubilden und mit einem Gründach
einzudecken.

11.19 Die Verwendung von Bauelementen zur Gewinnung von Solarenergie (Solaranlagen) ist ausschließlich
auf den Dachflächen und an den Fassaden der Hauptgebäude zulässig.

Auf den Dachflächen der Hauptgebäude müssen die Solaranlagen zu den seitlichen Rändern der
Hauptdächer einen Mindestabstand von 0,75 m einhalten.

11.20 Kleinwindkraftanlagen sind unzulässig.

11.21 Die Oberkanten von Werbeanlagen, die mit den Gebäuden fest verbunden sind, dürfen die Traufhöhe
bzw. Attika der Gebäude nicht überschreiten.

Bei Werbeanlagen an Gebäuden darf eine maximale Ansichtsgröße von 2,00 m² nicht überschritten
werden.

11.22 Zulässig ist maximal eine freistehende Werbeanlage als Werbetafel mit einer maximalen Einzelgröße
von 2,0 m² und einer maximalen Höhe von 2,50 m.

Bezugspunkt für die festgesetzte Höhe der Werbeanlage ist die Höhe der Mittelachse der öffentlichen
Verkehrsfläche im Bereich des Aufstellortes.

11.23 Für die zulässige Nutzung sind maximal zwei freistehende Fahnenmasten als Werbeträger zulässig.

11.24 Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind nicht zulässig.

11.24 Fremdwerbung ist unzulässig.

12) Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen
§ 86 (1) 5 + 6 LBO

12.1 Im gesamten Plangebiet sind offene Stellplätze mit Gittersteinen bzw. Pflastersteinen mit großem
Fugenanteil oder mit Versickerungspflaster in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise herzustellen.

12.2 Wege- und Platzflächen innerhalb der festgesetzten öffentlichen und privaten Grünflächen sind
wassergebunden oder mit Pflastersteinen mit großem Fugenanteil in wasser- und luftdurchlässiger
Bauweise herzustellen.

12.3 Im gesamten Plangebiet ist die Gestaltung der unbebauten, nicht durch zulässige hochbauliche
Anlagen und Nebenanlagen sowie Stellplätze versiegelten Grundstücksflächen in Form von Schotter-
und Kiesflächen (Schottergärten) sowie mit Folie, Vlies oder Kunstrasen abgedeckte Gartenzonen
unzulässig.

HINWEISE

1. Die für die Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß § 18
BNatSchG in einer Größe von 7.167 m² erfolgen durch Maßnahmen auf dem Flurstück 104 der Flur 11 der
Gemarkung Fahretoft in der Gemeinde Dagebüll.

Ein Maßnahmenkonzept für die Fläche wird in Abstimmung mit der UNB des Kreises Nordfriesland erstellt.
Insbesondere sind Vernässungsmaßnahmen, wie Anstau von Gräben oder Vergrößerung vorhandener
Gewässer vorgesehen.

2. Die im Umweltbericht dargelegten Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung einschließlich der
artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen sind zwingend zu beachten und umzusetzen.

3. Es wird auf § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG in der Neufassung vom 30. Dezember 2014) hingewiesen:

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der
oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den
Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der
Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt
haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten
haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unveränderten Zustand zu erhalten, soweit es ohne
erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt
spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur
Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen
Bodenbeschaffenheit.

4. Die Baustellenbeleuchtung ist blendfrei einzurichten. Sie darf die Erkennbarkeit der Schifffahrtszeichen nicht
beeinträchtigen, nicht zur Verwechslung mit Schifffahrtszeichen führen und keine für die Schifffahrt
beeinträchtigenden Reflexionen auf dem Wasser hervorrufen.

An der Anlage dürfen außer den nach den schifffahrtspolizeilichen Vorschriften erforderlichen und den vom
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt genehmigten Schifffahrtszeichen keine Zeichen und Lichter angebracht
werden, die mit Schifffahrtszeichen verwechselt werden oder die Sichtbarkeit von Schifffahrtszeichen
beeinträchtigen oder die Schiffsführer durch Blendwirkung, Spiegelung oder anders irreführen oder behindern
können.

5. Alle Lichtquellen sind so abzuschirmen, dass eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der L 9 nicht erfolgt.
Sie sind so abzuschirmen, dass sie durch ihre Form, Farbe, Größe oder dem Ort und die Art der Anbringung
nicht zu Verwechslungen mit Vekehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben oder deren Wirkung
beeinträchtigen können.

6. Die Nichtbeachtung der örtlichen Bauvorschriften stellt eine Ordnungswidrigkeit nach § 84 LBO SH dar.
Ordnungswidrig gemäß § 84 Abs. 1 LBO SH handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer nach dieser
Satzung erlassenen, unter den Textziffern 11.1 bis 12.3 aufgeführten örtlichen Bauvorschriften
zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 84 Abs. 3 LBO SH mit einer Geldbuße bis zu 500.000
Euro geahndet werden.

7. Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften, auf die in der Bebauungsplanurkunde verwiesen wird
(Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Allgemeine Verwaltungsvorschriften, DIN-Vorschriften - in der jeweils
geltenden Fassung) können im Amt Südtondern eingesehen werden.

Artenlisten
Artenliste Baumarten: Artenliste Straucharten:
Feldahorn Acer campestre Schlehe Prunus spinosa
Spitzahorn Acer plantanoides Pfaffenhütchen Euonymus europaeus
Eberesche Sorbus aucuparia Weißdorn Crataegus monogyna
Hainbuche Carpinus betulus Hundsrose Rosa canina
Flatterulme Ulmus laevis Felsenbirne Amelanchier ovalis
Sommerlinde Tilia platyphyllos Kornelkirsche Cornus mas

Fassung zur öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 2  i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
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